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1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen richten sich an unsere Kunden, die Unter-
nehmer im Sinne von § 14 BGB sind. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder ei-
ne rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Bestellun-
gen auf unseren Internetportalen und Beteiligungen an Marktplätzen. Abweichende, entgegenstehen-
de oder ergänzende Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten und Abnehmer werden selbst bei 
Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Verhandlungssprache ist deutsch. 

2. Vertragsschluss, Bestellvorgang, Lieferung 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Werden Angebote befristet abgegeben, sind wir nach Ab-

lauf dieser Frist nicht mehr daran gebunden. Alle Preisangaben sind Netto-Preise. Beim 
Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer Versandkostenpauschale. Dem 
Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung der Fernkommunikationsmittel keine zusätzli-
chen Kosten durch 0190-Nummern. 

2. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rah-
men des Zumutbaren vorbehalten. 

3. Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wol-
len. 

4. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang bei uns anzunehmen. 

5. Wir werden den Zugang der Bestellung unverzüglich per Auftragsbestätigungsemail bestätigen. 
Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zu-
gangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. 

6. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbeliefe-
rung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu 
vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem 
Zulieferer. 

7. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Bereits über-
wiesene Kaufpreiszahlungen werden nach Abzug von Rückbuchungskosten unverzüglich zu-
rückerstattet. 

8. Der Vertragstext wird von uns gespeichert und dem Kunden nebst den vorliegenden AGB per 
Email zugesandt. 

9. Lieferfristen werden schriftlich vereinbart. 
10. Wird Ware auf Verlangen eines Kunden versandt, so geht die Gefahr auf ihn über, sobald wir 

die Ware dem mit der Ausführung der Versendung Beauftragten übergeben haben. Der Über-
gabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 

3. Preise 
Wir sind bei wesentlichen Kostenänderungen bis zum Tag der Lieferung berechtigt, über eine Preiser-
höhung zu verhandeln, insbesondere wenn es sich um Material- oder Lohnkostenerhöhungen handelt.  

4. Zahlung 
Unsere Rechnungen sind, bei Teillieferungen in Höhe der erbrachten Leistung, spätestens 5 Tage 
nach Rechnungsdatum fällig. 
Wir sind nicht verpflichtet, Schecks oder Wechsel entgegenzunehmen; nehmen wir sie herein, ge-
schieht das nur erfüllungshalber. 



Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug Zinsen in Höhe von 8% über dem jeweils geltenden Basis-
zinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens behalten wir uns aus-
drücklich vor. Wir können Mahnkosten je Mahnung mit 5,00 EUR ansetzen. 
Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die Aufrechnungsforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Ge-
genanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

5. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung vor. 
Dieser Eigentumsvorbehalt gilt bis sämtliche, auch künftige und bedingte Forderungen aus der Ge-
schäftsverbindung mit uns erfüllt sind. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. So-
fern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten re-
gelmäßig durchzuführen.  
Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie 
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwech-
sel der Ware sowie den eigenen Geschäftssitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. 
Unser Kunde ist zur weiteren Veräußerung der Vorbehaltsware im geordneten Geschäftsgang berech-
tigt, jedoch nicht zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung. Die aus der Veräußerung der Vorbe-
haltsware gegenüber seinem Geschäftspartner entstehenden Forderungen tritt unser Kunde uns be-
reits jetzt mit ab, im Weiterverarbeitungsfall einschließlich des Veredelungsanteils. Wir nehmen die 
Abtretung an. Wir werden die Abtretung nicht offen legen, es sei denn, unser Kunde ist mit einer fälli-
gen Forderung mindestens 2 Wochen in Verzug oder er hat eine uns erteilte Einziehungsermächti-
gung widerrufen. In diesen Fällen verpflichtet sich der Kunde, seinen Geschäftspartnern die uns erteil-
te Abtretung von sich aus anzuzeigen und uns unverzüglich seine vollständige Debitorenliste vorzule-
gen. Zur Feststellung der Namen und Anschriften der Geschäftspartner unseres Kunden haben wir in 
diesem Fall das Recht auf Einsichtnahme in seine Bücher. Nach Abtretung ist der Kunde zur Einzie-
hung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der 
Kunde seinen Zahlungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 
Übersteigt der Wert sämtlicher für uns bestehender Sicherheiten unsere Forderungen aus unseren 
Rechnungen nachhaltig um mehr als 10%, so werden wir auf Verlangen unseres Kunden Sicherheiten 
nach unserer Wahl freigeben. 
Erfüllt unser Kunde die vereinbarten Zahlungsbedingungen oder andere Hauptleistungspflichten die-
ses Vertrages trotz Mahnung nicht, sind wir berechtigt, die von uns gelieferte Ware, montiert oder un-
montiert, jederzeit wieder in Besitz zu nehmen oder vom Vertrag insgesamt zurückzutreten. Unser 
Kunde räumt uns ausdrücklich das Recht ein, unsere Vorbehaltsware an jedem Ort zu übernehmen, 
wir sind auch zur Demontage berechtigt. Der jeweilige Besitzer der Ware ist vom Kunden unwiderruf-
lich ermächtigt, die Ware an uns herauszugeben. 
Unser Kunde ist nur so lange zum Besitz der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware berechtigt, 
bis wir von unserem vorbehaltenen Eigentum Gebrauch machen und dadurch vom Vertrag zurücktre-
ten. Bei Zurücknahme von Vorbehaltsware erteilen wir Gutschrift in Höhe des Tageswertes abzüglich 
der Kosten, die uns infolge der Zurücknahme entstanden sind. 
Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag von uns. 
Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sa-
che das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbei-
teten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen 
vermischt wird.  

6. Mängelansprüche (Gewährleistung) 
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat. 
Die Begrenzung auf ein Jahr gilt nicht hinsichtlich Ansprüchen auf Schadenersatz nach § 437 Nr. 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft, sowie im 
Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 
Kunden. In diesem Fall gelten die gesetzlichen Fristen. 



Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als ver-
einbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine 
vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.  
Ein Reifen, für den Sachmängelhaftung beansprucht wird, soll uns zusammen mit dem vollständig 
ausgefüllten Reklamationsformular übersandt werden, um uns die Überprüfung der Beanstandung des 
Kunden zu ermöglichen. Bei Ablehnung des Sachmängelhaftungsanspruchs werden wir den bean-
standeten Reifen auf unsere Kosten an den Kunden zurücksenden, wenn er das innerhalb von 14 Ta-
gen nach Zugang der Ablehnung verlangt. 
Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Er-
satzlieferung. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur 
geringfügigen Vertragwidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden je-
doch kein Rücktrittsrecht zu. 
Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der 
Ware schriftlich anzeigen. Anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs aus-
geschlossen. Zur Fristgewahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Be-
weislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeit-
punkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
Wir sind berechtigt, bei Ersatzlieferungen eine entsprechend dem Abnutzungsgrad des reklamierten 
Reifens geringere Gutschrift zu erteilen oder geringere Zahlung zu leisten. Unser Kunde hat die Wahl 
zwischen Gutschrift oder Zahlung. 
Sachmängelhaftungsansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, wenn Mängel, Beeinträchtigungen 
oder Schäden ursächlich darauf zurückzuführen sind, dass 
a) die von uns gelieferte Ware von anderen repariert oder in sonstiger Weise bearbeitet wurde, 
b) die Fabriknummer, das Fabrikationszeichen oder sonst auf der Ware dauerhaft angebrachte Zei-

chen nicht mehr vorhanden oder verändert, insbesondere unkenntlich gemacht worden sind, 
c) bei Reifen der vorgeschriebene Luftdruck nachweislich nicht eingehalten wurde, 
d) Reifen einer vorschriftswidrigen Beanspruchung ausgesetzt waren, insbesondere durch Über-

schreiten der für die Reifengröße und Reifenart zulässigen Belastung und der zugeordneten Fahr-
geschwindigkeit, 

e) Reifen nach Montage durch unrichtige Radstellung schadhaft wurden oder durch andere Störun-
gen im Radlauf (z. B. dynamische Unwucht) in ihrer Leistung beeinträchtigt wurden, 

f) Reifen auf einer ihnen nicht zugeordneten, nicht lehrenhaltigen, rostigen oder sonst mangelhaften 
Felge montiert werden, 

g) Reifen durch äußere Einwirkung oder mechanische Verletzung schadhaft geworden oder Erhit-
zung ausgesetzt worden sind, 

h) bei einem Radwechsel die Radmuttern oder Schrauben nicht nach 50 km Fahrstrecke nachgezo-
gen wurden, vorausgesetzt, wir haben unseren Kunden bei Lieferung auf diese Notwendigkeit hin-
gewiesen, 

i) Reifen vor der Montage vom Kunden oder von ihm beauftragten Dritten im Freien gelagert wur-
den, 

j) natürlicher Verschleiß oder Beschädigungen der Ware vorliegen, die auf unsachgemäße Behand-
lung oder Unfall zurückzuführen sind, 

k) Reifen bei Tube-Type-Ausführungen mit gebrauchten Schläuchen/Wulstbändern, bei Tubeless-
Ausführungen ohne Ventilauswechslung (Pkw-Reifen) oder ohne neuen Dichtungsring 
(Lkw/Schulterreifen) durch den Kunden oder Dritte montiert wurden. 

 
Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangel-
freien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung 
der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.  
Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unbe-
rührt.  



7. Haftung 
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der 
Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei 
leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Bei 
leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir hingegen nicht. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaf-
tung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesund-
heitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. 
Schadenersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Abliefe-
rung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns 
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. 

8. Datenschutz 
Der Kunde stimmt der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der uns durch seine Bestellung über-
mittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Ausführung seiner Bestellung zu. 

9. Allgemeine Regelungen 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist unser Firmensitz (Reutlingen). 
 

Änderungen oder Nebenabreden sind nur wirksam, nachdem sie von änderungsbefugten Mitarbeitern 
unseres Unternehmens schriftlich genehmigt wurden. 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder wer-
den, berührt das die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die ganz oder teilweise un-
wirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen möglichst nahe kommt. 

10. Ladungsfähige Adresse: 
REIFEN + RÄDER GmbH 
Im Stöckmädle 27 
76307 Karlsbad-Ittersbach 
Geschäftsführer: Eberhard Reiff, Dr. Immanuel Kohn, Hans-Joachim Spengler 
 
 
 
Stand Oktober 2008 


